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 R . P . 4 ( zu c . 10 , 1 ) vor . Sie findet sich im primitiven Glauben derschiedenstenVölker.SobevölkernnachgriechischerAnschauungböseGeisterdenLuftraum,weshalbsieàéoioiheissenundnochheuteinGriechenlanddiespensterâéoiy.agenanntwerden(Kroll,Rhein.Mus.1897,S.345).AuchnachdemGlaubenderGrönländerundderSundanesenistdieganzeWeltvonsichtbarenGeisternerfüllt(Globus19,23;44,301).NochM.Luthersagt:„EssindvieleTeufelumuns,dieunsalleStundenwohlkönntentöten"(M.Lutherssämtl.Schriften3,1561).

Cöln a . Rhein . Isidor Scheftelowitz .

Maurice Lacombe , Essai sur la Coutume Poitevine du Mariage audébutduXV.siècled'aprèslevieux'CoustumierdePoictou'.Paris,M.Champion1910.

 Dieses Werk handelt von der Coutume von Poictou aus dem Jahre 1417 undihrenrechtlichenBestimmungen,einercoutume,welchedieGrundlagebotfürdiespäterenoffiziellenCoutumesvon1514und1559.

 Die Ehe war in dieser Zeit eine Ehe mit priesterlicher Einsegnung ( bénéissondesnopces);deraltkanonischegratianischeStandpunktwarvölligverlassen,dieMitwirkungderKirchegesichert.DieVermögensfolgederEhewardiegemeinschaftdesbeweglichenVermögensundderErrungenschaft,dieselbewieheutzutagenachdemCodeNapoleon:dieseArtdesGüterrechtswarschondamalsinFrankreichweitverbreitet.DieFrauaberhatte,wenndieGemeinschaftschuldetwar,beiihrerAuflösungnichtwieheutzutagediefreieMöglichkeitdesVerzichts;diesesRechtstandbisindieMittedes16.Jahrhundertsnurderfemmenoblezu,nichtderroturière:derAdelwardamalsdurchvornehmeAllüren,allerdingsauchdurchKriegeunddurchZügeindasAuslandstarkverschuldet,unddieAdelswitwesolltevomKonkursgerettetwerden—diebürgerlicheFrauwarselteninsolcherBedrängnis,undwardiesderFall,soüberliessmansieihremSchicksal.

 Bei dem Verzicht auf die Gütergemeinschaft herrschte der Brauch , dassdieFraubeiBeerdigungdesMannesihreGeldbörseindasGrabwarfunddannnichtmehrindasHeimzurückkehrte,einBrauch,derimGrandCoutumierdeFrancevonAbleiges(herausgegebenvonLaboulayeundDarestep.376)geschildertwird.ImübrigenhattedieFrauAnspruchaufeinWittumvonEindritteloderderHälftedesVermögensdesMannes,aberinderArt,dasssienichtEigentum,sondernblosselebenslänglicheNutzniessungerwarb.

 Das Verhältnis der ehelichen Kinder zu dem Hausvermögen war in der Artgeregelt,dassderHausvaternichtvondergesetzlichenTeilungabweichendurfte:erdurftenicht'liebKind'machen,alsokeinemKindemehralsdengesetzlichenTeilzuwenden,unddieserTeilwarnichtmathematischgleich,dennesstandeindroitd'aînessedesältestenSohnesundbetreffendenfallsderältestenTochter.

 Doch war folgendes möglich : der Vater konnte einem Kinde etwas zuwenden ,wasbeiderErbteilungangerechnetwerdenmusste;wardiesmehralsseinTeil,sokonntedasKindaufdieErbschaftverzichtenunddasZugewendetebehalten,jedochnichtüberdenBetragderquotitédisponiblehinaus.DiesistdasindenfranzösischenRechtenvielverbreiteteSystemderEgalitéimparfaite,über


